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Das Jahreskompendium wendet 

sich auch an die professionellen 

Entscheider in Kitas.
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Liebe Wegbegleiter in Unternehmen und Agenturen,

im Jahr 2012 wird es erstmals unser einzigartiges Jahreskompendium 

zum Thema Kinder- und Schülerverpfl egung in Deutschland für Kinder 

und Jugendliche geben. 

Denn nach wie vor verspricht dieses Thema ein großes Umsatzpotential, 

hat aber auch sehr unterschiedliche Entscheiderstrukturen. 

Marktanalysen und Rückmeldungen aus der Leserschaft führten zu 

dem Ergebnis, dass Entscheider in der Schulverpfl egung lieber zu 

einem umfassenden Nachschlagewerk greifen als zu einer Zeitschrift. 

Sie wollen den Ratgeber dann zur Hand nehmen, wenn sie ihn konkret 

für die (Neu-)Organisation der Mensa/Schulküche benötigen. Die Jah-

resausgabe soll die wichtigsten Fragen und Themen auf einen Blick und 

abschließend behandeln.  

Wir wollen diesen Wünschen und neuen Anforderungen mit einer Än-

derung unseres Produkts „Schülermenü“ Rechnung tragen. Aus einer 

quartalsweise erscheinenden Zeitschrift wird ein über 100 Seiten starkes 

Jahreskompendium.

Zur Ergänzung der Zielgruppe Schülerverpfl egung wird sich das neue 

Heft zusätzlich an die Entscheider in der Kita-Versorgung wenden.

Wir wissen, dass unsere langjährigen Partner und neuen Kunden nach 

wie vor sehr starkes Interesse an dieser erweiterten Zielgruppe haben 

und versichern:

Hier sind Sie richtig!
Ihr Projektteam Schülermenü

Media-Informationen
EINE SONDERPUBLIKATION VON

2012
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Kurzcharakteristik: Schülermenü ist eine Jahresausgabe für die 
professionelle Versorgung an Schulen und Kitas 
in Deutschland.

Zielgruppen: •  Fachreferate in Ländern und Bundesministe-
rien, Schulämter, Schulträger

  •  Ganztagsschulen, private und konfessionelle 
Schulen, Internate

  • Elternbeiräte in Ländern und Kreisen
  • Schulverpfl eger und Caterer  
  • Öffentliche Träger
  • Leiter von Kindertagesstätten
  •  Freie Träger (Kirchen, Caritas, DRK, Eltern-

initiativen) und privatwirtschaftliche Träger
Herausgeber: Wolfgang Huss
Projektleitung: Ines Neumann (☎ -380)

E-Mail: ines.neumann@hussberlin.de
  Asim Lončarić (☎ –281)

E-Mail: asim.loncaric@hussberlin.de
Jahrgang: 1. Jahrgang
Erscheinungsweise: 1 x jährlich
Verlag: HUSS-MEDIEN GmbH
Postanschrift: 10400 Berlin
Hausanschrift: Am Friedrichshain 22, 10407 Berlin
Telefon: 030 42151-0
Telefax: 030 42151-214
E-Mail: sv-mag.anzeigen@hussberlin.de
 

 Einzelverkaufspreis: € 19,80 (inkl. MwSt. zzgl. € 1,80 Porto- 
und Versandanteil)

 ISSN-Nr.: 1430-9238 
 
 Druckaufl age: 16.000 Exemplare
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Anzeigenformate und Preise (Preisliste Nr. 1, gültig ab 01. 01. 2012)

1/1 Seite

Juniorpage

1/2 Seite

1/3 Seite

1/4 Seite

1/6 Seite

1/8 Seite

  182 × 266       3.990  4.270      4.830 

  120 × 192       2.340      2.620   3.180 

  182 × 130      2.040    2.320      2.880 
     (quer)

    90 × 266
     (hoch)

  
   
  182 ×  86      1.370   1.650     2.210 
     (quer)

    58 × 266
     (hoch)

  182 ×  62       1.040    1.320     1.880 
     (quer)

    43 × 266
     (hoch)

    90 × 130
   (Standard)

  182 ×  48        710         990     1.550 
     (quer)

    58 × 130
     (hoch)

    90 ×  96
   (Standard)

  182 × 34            540       820        1.380 
     (quer)

    43 × 130
      (hoch)

    90 ×  62
   (Standard)
   

Millimeterpreis je Spalte: € 4,60 (4-spaltig s/w) 
  € 6,90 (3-spaltig s/w)

 Format Breite × Höhe     sw         2-farbig       4-farbig
       in mm   in €   in €   in €

 Format Breite × Höhe     sw         2-farbig       4-farbig
       in mm   in €   in €   in €

EINE SONDERPUBLIKATION VON

2012
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Zeitschriftenformat: 210 mm breit x 297 mm hoch, DIN A4

Satzspiegel: 182 mm breit x 266 mm hoch
Spaltenzahl: 4 Spalten = Spaltenbreite: 43 mm

Druck- und Bindeverfahren, Druckunterlagen:
Offsetdruck, Rückstichheftung, Druckunterlagen bitte in digitaler Form 
mit verbindlicher Farbvorlage.

Vorzugsplatzierungen:
4. Umschlagseite € 5.650,00
2. Umschlagseite € 5.250,00
Titelseite auf Anfrage

Farbzuschläge: (nicht rabattierbar)
Je Normalfarbe (EuroSkala) € 280,00
Zuschlag 4farbig € 840,00
Je Sonderfarbe € 870,00

Formatzuschläge: (nicht rabattierbar)
Inselanzeigen  100 % vom Grundpreis
Angeschnittene Anzeigen   10 % vom Grundpreis
Bindende Platzierungsvorschriften:   10 % vom Grundpreis

Rabatte:
Bei Abnahme innerhalb eines Insertionsjahres
(Beginn mit dem Erscheinen der ersten Anzeige)
Malstaffel Mengenstaffel
2maliges Erscheinen 5 % 1 Seite    3 %
3maliges Erscheinen 8 % 

 Stellen- und Gelegenheitsanzeigen:
 Stellenanzeigen pro mm (1spaltig, 43 mm breit) € 2,50
 Chiffregebühr € 6,00

 Einhefter:
 2seitig  € 3.950,00
 4seitig  € 5.600,00
 (Andere Beihefterumfänge auf Anfrage)

 Beilagen: (lose eingelegt, nicht rabattierbar) 
 Preise bis 25 g  ‰ € 200,00
 inkl. Mehrporto 

 Aufgeklebte Postkarten, Warenmuster u. ä.:
 Preis (masch. Klebung)  ‰ € 110,00
 zzgl. Mehrporto (nicht rabattierbar)

 Versandanschrift: Bavaria-Druck GmbH
  Joseph-Dollinger-Bogen 5
  80807 München
 Liefervermerk:   Für Schülermenü Nr. 1/2012

 Name des Kunden

 Zahlungsbedingungen: 14 Tage nach Erhalt der Rechnung netto.
  USt.-Ident-Nr.: DE 137189299
  Steuer-Nr.: 37/227/258
 Bankverbindung: Commerzbank Berlin 
  BLZ 120 400 00
  Kto-Nr.: 976005901

 Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anzeigen, Fremdbeilagen und Online-Werbung 

 1. „Anzeigenauftrag“ im Sinn der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung von Anzeigen und Fremdbeilagen in einer 
Druckschrift sowie über Online-Werbung zum Zweck der Verbreitung. Ein Abschluss erfolgt unter Beachtung der gemäß Preisliste zu gewährenden Rabatte. 

 2. Anzeigen und Fremdbeilagen sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertragsabschluss abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das 
Recht zum Abruf einzelner Anzeigen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige abzuwickeln, sofern die erste Anzeige 
innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und veröffentlicht wird. 

 3. Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge 
hinaus weitere Anzeigen zu den vertraglich vereinbarten Konditionen bzw. nach Preisliste abzurufen. 

 4. Online-Werbung (d.h. Homepage, Newsletter etc.) bestimmt sich nach dem gebuchten Zeitraum. Der Auftraggeber hat während der gesamten Laufzeit des
Vertrages die Webseiten bzw. Dokumente, auf die von der Online-Werbung verlinkt werden soll, aufrecht zu erhalten. Vorbehaltlich entgegenstehender Individual-
vereinbarungen sind die vom Bannersystem des Verlags genannten Werte bei den Visits und Page Impressions maßgeblich. 

 5. Wird ein Auftrag, insbesondere ein Serienauftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeachtet etwaiger 
weiterer Rechtspfl ichten, den Unterschied zwischen dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlass dem Verlag zu erstatten. Die 
Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höhere Gewalt im Risikobereich des Verlags besteht. Das Storno von bereits gebuchten Anzeigen- und Beilagenauf-
trägen ist bis 20 Tage vor dem jeweiligen Anzeigenschluss in schriftlicher Form möglich. Danach fallen Stornogebühren in Höhe von 50 % des Anzeigenbruttopreises 
an. Kündigungen und Rücktritte, die nach dem Anzeigenschluss eingehen, werden frühestens für die übernächste Ausgabe wirksam. 

 6. Bei der Errechnung der Abnahmemengen werden Text-Millimeterzeilen dem Preis entsprechend in Anzeigen-Millimeter umgerechnet. 
 7.  Aufträge für Anzeigen und Fremdbeilagen, die ausschließlich in bestimmten Nummern, bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift und 

im Internet platziert werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Verlag eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigenschluss mitgeteilt werden kann, wenn 
der Auftrag auf diese Weise nicht auszuführen ist. Ansonsten wird für die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten Nummern, Ausgaben oder Plätzen keine Gewähr 
übernommen. Rubrizierte Anzeigen werden in der jeweiligen Rubrik abgedruckt, ohne dass dies der ausdrücklichen Vereinbarung bedarf. 

 8. Textteil-Anzeigen sind Anzeigen, die mit mindestens drei Seiten an den Text und nicht an andere Anzeigen angrenzen. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen 
Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Verlag mit dem Wort „Anzeige“ oder „Promotion“ kenntlich gemacht. 

 9. Der Verlag behält sich vor, Anzeigen – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – und Beilagen sowie Online-Werbung wegendes Inhalts, der Herkunft 
oder der technischen Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlags abzulehnen, wenn deren Inhalt gegen Gesetze oder behördliche 
Bestimmungen verstößt oder deren Veröffentlichung für den Verlag unzumutbar ist (z.B. wenn Anzeigen Werbung Dritter oder für Dritte enthalten – sog. Verbund-
werbung). Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahmestellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach 
Vorlage eines Musters der Beilage und deren Billigung bindend. Beilagen, die durch Format oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der 
Zeitung oder Zeitschrift erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich 
mitgeteilt. Akzeptiert der Verlag ausdrücklich eine Verbundwerbung, ist er zur Erhebung eines Verbundaufschlages berechtigt. 

10. Für die rechtzeitige und einwandfreie Lieferung des Anzeigentextes in Druckunterlagen, Beilagen sowie in der der Online-Werbung ist der Auftraggeber verantwort-
lich. Für erkennbar ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unverzüglich Ersatz an. Der Verlag gewährleistet eine übliche Druckqualität 
im Rahmen der durch die Druckvorlagen gegebenen Möglichkeiten. 

11. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvollständigem Abdruck der Anzeige trotz rechtzeitiger Lieferung einwandfreier 
Druckunterlagenund rechtzeitiger Reklamation Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige 
beeinträchtigt wurde. Lässt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Frist verstreichen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der 
Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängigmachung des Auftrages. Bei unwesentlichen Mängeln der Anzeige ist die Rückgängigmachung 
ausgeschlossen. 

12.a) Zur Haftung, gleich aus welchem Rechtsgrund einschließlich unerlaubter Handlungen, ist der Verlag nur verpfl ichtet, soweit Schäden (1) durch schuldhafte 
Verletzung einer vertragswesentlichen Pfl icht (Kardinalpfl icht) durch den Verlag in eine das Erreichen des Vertragszwecks gefährdenden Weise verursacht werden 
oder (2) auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz von dem Verlag zurückzuführen sind. 

   b) Haftet der Verlag gem. Ziffer a) (1) für die Verletzung einer vertragswesentlichen Pfl icht, ohne dass ihm grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last fallen, ist die 
Haftung von dem Vertrag auf die vereinbarten Anzeigenpreise beschränkt. 

   c) Haftet der Verlag gem. Ziffer a) (1) oder (2) für grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz von Mitarbeitern, die nicht Organe oder leitende Angestellte des Verlags sind, ist 
die Haftung des Verlags ebenfalls auf die vereinbarten Anzeigenpreise begrenzt. 

   d) Für mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden oder entgangenen Gewinn haftet der Verlag nicht, sofern diese nicht auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit von Organen 
oder leitenden Angestellten des Verlags zurückzuführen sind. 

   e) Jede Haftung von dem Verlag ist auf solche typischen Schäden beschränkt, mit deren Eintritt der Verlag nach den ihm bei Vertragsabschluss bekannten Umständen 
vernünftigerweise rechnen konnte. 

   f) Der Ausschluss oder die Begrenzung von Ansprüchen gem. den vorstehenden Ziffern a) bis e) schließt Ansprüche gegen Mitarbeiter und Beauftragte des Verlags 
ein. 

   g) Fälle höherer Gewalt wie auch Arbeitskampfmaßnahmen, Beschlagnahme, allgemeiner Rohstoff- oder Energieverknappung oder Betriebsstörungen entbinden den 
Verlag von der Verpfl ichtung auf Erfüllung von Aufträgen und Leistung von Schadenersatz. 

   h) Die Gewährleistung für Online-Werbung ist auf solche Fehler in der Wiedergabe beschränkt, die im Risikobereich und der Einfl usssphäre des Verlags begründet 
sind. Sie ist ausgeschlossen für unwesentliche Fehler, z.B. wenn der Fehler den Zweck der Online-Werbung nicht wesentlich beeinträchtigt. Dem Auftraggeber ist 
bekannt, dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, jederzeit eine absolut fehlerfreie Online-Werbung zu ermöglichen. Fällt der Server des Verlags mehr 
als 10 % der gebuchten Zeit und länger als 24 Stunden innerhalb von 30 Tagen nach Beginn der Schaltung aus, hat der Auftraggeber Anspruch auf Nachlieferung 
der ausgefallenen Medialeistung. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 

13. Der Verlag gewährleistet die drucktechnisch zeitbedingt bestmögliche Wiedergabe der Anzeige. Reklamationen offensichtlicher Mängel muss der Aufftraggeber 
innerhalb von 4Wochen nach Veröffentlichung schriftlich erheben. Reklamationen bei nicht offensichtlichen Mängeln müssen binnen eines Jahres ab dem gesetz-
lichen Verjährungsbeginnschriftlich geltend gemacht werden. Alle gegen den Verlag gerichteten Ansprüche aus vertraglicher Pfl ichtverletzung verjähren in einem 
Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn, sofern sie nicht auf Vorsatz beruhen. 

14. Der Verlag übernimmt keine Haftung für Fehler aus telefonischen oder fernschriftlichen Übermittlungen jeder Art. Eine Haftung wird auch nicht übernommen, wenn 
sich Mängel an der Vorlage erst bei der Reproduktion oder beim Druck zeigen. Der Werbungtreibende hat dann bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche. Die 
eventuell entstehenden Mehrkosten z.B. zur Nachbesserung der Druckunterlagen oder für Maschinenstillstand müssen weiterberechnet werden. 

15. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der 
Verlag berücksichtigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden. Sendet der Auftraggeber 
den ihm rechtzeitig übermittelten Probeabzug nicht innerhalb der gesetzten Frist zurück, so gilt die Genehmigung zum Druck als erteilt.

16. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt. 
17. Die Rechnung ist innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszahlung 

vereinbart ist. 
18. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden die gesetzlichen Zinsen, im kaufmännischen Geschäftsverkehr in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz der Europäischen 

Zentralbank ab Fälligkeit des Rechnungsbetrages, sowie Mahnkosten in Höhe von EUR 7,50 pro Mahnung berechnet. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die 
weitere Ausführung des laufenden Auftrages bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter 
Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Verlag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer Anzeigen 

ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge 
abhängig zu machen. 

19. Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten 
oder vollständige Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages 
über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige. 

20. Kosten für die Anfertigung bestellter Druckstöcke, Filme, Lithos, Matern, Zeichnungen etc. sowie für vom Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche 
Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen. 

21. Aus einer Aufl agenminderungkann bei einem Abschluss über mehrere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, wenn die in der Preisliste 
garantierte verkaufte Aufl age im Gesamtdurchschnitt des vergangenen Insertionsjahres lt. IVW-Meldungen um 30 % unterschritten wird. Darüber hinaus sind bei 
Abschlüssen Preisminderungs- und Schadenersatzansprüche ausgeschlossen, wenn der Verlag dem Auftraggeber von dem Absinken der Aufl age so rechtzeitig 
Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte. Änderungen des Heftumfangs behält sich der Verlag vor, ohne 
dass hieraus der Auftraggeber Ansprüche herleiten kann. 

22. Bei Ziffernanzeigenwendet der Verlag für die Verwahrung und rechtzeitige Weitergabe der Angebote die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an. Er übernimmt 
darüber hinaus keine Haftung. Einschreibebriefe und Eilbriefe auf Zifferanzeigen werden nur auf dem normalen Postweg weitergeleitet. Die Eingänge auf Ziffern-
anzeigen werden vier Wochen aufbewahrt. Zuschriften, die in dieser Frist nicht abgeholt sind, werden vernichtet. Wertvolle Unterlagen sendet der Verlag zurück, 
ohne dazu verpfl ichtet zu sein. Der Verlag behält sich im Interesse und zum Schutz des Auftraggebers das Recht vor, die eingehenden Angebote zur Ausschaltung 
von Missbrauch des Zifferndienstes zu Prüfzwecken zu öffnen. Zur Weiterleitung von geschäftlichen Anpreisungen und Vermittlungsangeboten ist der Verlag nicht 
verpfl ichtet. 

23. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückgesandt. Die Pfl icht zur Aufbewahrungendet drei Monate nach Ablauf des 
Auftrages. 

24. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz des Verlags, soweit hierüber eine Vereinbarung gesetzlich zulässig ist. Auf den Vertrag fi ndet deutsches Recht Anwen-
dung.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlags 
   a) Die allgemeinen und unsere zusätzlichen Geschäftsbedingungen, die Auftragsbestätigung und die jeweils gültige Preisliste sind für jeden Auftrag maßgebend. Der 

erteilte Anzeigenauftrag wird erst nach schriftlicher Bestätigung durch den Verlag rechtsverbindlich. Abweichende Geschäftsbedingungen werden erst gültig durch 
schriftliche Bestätigung des Verlags. 

   b) Bei Änderungen der Anzeigenpreisetreten die neuen Bedingungen auch für laufende Aufträge – sofern keine anderslautende schriftliche Vereinbarung getroffen 
wurde – mit dem Einführungstermin des neuen Tarifs in Kraft. Der Verlag behält sich das Recht vor, für Anzeigen in Verlagsbeilagen, Sonderveröffentlichungen und 
Kollektiven sowie die Online-Werbung Sonderpreise festzulegen. Anzeigenschlusstermine sind für den Verlag unverbindlich. Eine Anpassung an den Produktions-
verlauf ist möglich. 

   c) Die Werbungsmittler und Werbeagenturensind verpfl ichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbungstreibenden an die Preisliste 
des Verlags zu halten. Die vom Verlag gewährte Mittlungsvergütung darf an die Auftraggeber weder ganz noch teilweise weitergegeben werden. 

   d) Bei Auftraggebern/Werbeagenturen, die zum ersten Mal mit dem Verlag in Geschäftsverbindung treten, kann Vorauskasse bis zum Anzeigenschlusstermin verlangt 
werden. 

   e) Bei Druckvorlagen, die zusätzliche Satz-, Film-, Lithokosten etc. verursachen, werden diese in Rechnung gestellt. Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen und 
Belichtungsdateien nicht sofort erkennbar, sondern werden dieselben erst beim Druckvorgang deutlich, so hat der Auftraggeber bei ungenügendem Abdruck keine 
Gewährleistungsansprüche. Das Gleiche gilt bei Fehlern in wiederholt erscheinenden Anzeigen, wenn der Auftraggeber nicht vor Drucklegung der nächstfolgenden 
Anzeige auf den Fehler hinweist. Bei Überschreitung der im Terminplan festgelegten Daten für die Übersendung der Druckunterlagen kann keine Gewähr für eine 
einwandfreie Druckwiedergabe übernommen werden. 

   f) Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit des Anzeigentextes/Bildmotivs und der Online-Werbung. Er stellt den 
Verlag von allen Ansprüchen Dritter frei, die in diesem Zusammenhang etwa geltend gemacht werden (inklusive der Kosten zur notwendigen Rechtsverteidigung), 
auch wenn der Auftrag storniert sein sollte. Der Verlag ist nicht verpfl ichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte Dritter beeinträchtigt 
werden. Durch Erteilung eines Anzeigenauftrages verpfl ichtet sich der Inserent, die Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche 
Behauptungen der veröffentlichten Anzeige bezieht, zu tragen, und zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigentarifs. Erscheinen nicht rechtzeitig sistierte 
Anzeigen, so stehen auch dem Auftraggeber daraus keine Ansprüche gegen den Verlag zu. 

   g) Der Auftraggeber überträgt dem Verlag sämtliche für die Nutzung der Werbung in Print- und Online-Medien aller Art (inkl. Internet) erforderlichen urheberrechtlichen 
Nutzungs- und sonstigen Rechte, insbesondere zur Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, Sendung, Entnahme aus einer Datenbank und Abruf, und zwar 
zeitlich, inhaltlich und örtlich unbegrenzt in dem für die Durchführung der Aufträge notwendigen Umfang. 

   h) Anzeigenaufträge können nach Anzeigenschluss grundsätzlich nur aus wichtigem Grund gekündigt werden. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Telefax und 
E-Mail genügen. Der Verlag kann in diesem Fall mindestens die entstandenen Satzkosten berechnen.

   i) Sind etwaige Mängel an gelieferten Drucksachen, wie Beihefter, Beikleber etc. nicht sofort, sondern erst bei der Verarbeitung erkennbar, so hat der Werbungtrei-
bende dadurch entstehende Mehrkosten oder Verluste bei der Herstellung zu tragen. 

Zusätzliche Geschäftsbedingungen für die digitale Übermittlung von Druckunterlagen für Anzeigen 
   a) Digitale Druckvorlagen sind solche, welche per Datenträger (z.B. Disketten, Cartridges, CD-ROMs), direkt oder indirekt per Fernübertragung (z.B. ISDN, E-Mail, 

FTP) an den Verlag papierlos übermittelt werden. 
   b) Unerwünschte Druckresultate (z.B. durch fehlende Schriften, geringe Bildqualität etc.), die sich auf eine Abweichung des Auftraggebers von den Empfehlungen des 

Verlags zur Erstellung von Druckunterlagen zurückführen lassen, führen zu keinem Anspruch auf Preisminderung oder Schadenersatz. 
   c) Bei digitaler Übermittlung von mehreren zusammengehörenden Dateien hat der Auftraggeber dafür Sorge zu tragen, dass diese Dateien innerhalb eines gemeinsamen 

Verzeichnisses (Ordner) gesendet bzw. gespeichert werden. Für die Übertragung von digital übermittelten Druckvorlagen dürfen nur geschlossene Dateien verwendet 
werden, also solche Dateien, an denen der Verlag inhaltlich keine Möglichkeit der Veränderung hat. Offene Dateien (z.B. Dateien, die unter InDesign, QuarkXPress, 
Corel Draw, Freehand usw. gespeichert wurden) kann der Verlag ablehnen. Der Verlag kann bei offenen Dateien für die inhaltliche Richtigkeit nicht in Anspruch 
genommen werden. Online-Werbung darf nur in geeigneten Dateiformaten geliefert werden. Die Vorgaben des Verlags sind zu beachten. 

   d) Digital übermittelte Druckvorlagen für Farbanzeigenkönnen nur mit einem auf Papier gelieferten Farb-Proof zuverlässig verarbeitet werden. Digital erstellte 
Prüfdrucke müssen zur Kontrolle der Farbverbindlichkeit den FOGRA/UGRA-Medienkeil in der aktuellen Version enthalten. Andrucke müssen einen offi ziellen 
Druckkontrollstreifen aufweisen. Ohne Farb-Proof sind Farbabweichungen unvermeidbar, die keinen Anspruch auf Preisminderung oder Schadenersatz auslösen 
können. In jedem Fall ist ein Ausdruck per Fax an den Verlag zu senden, um die sachliche Richtigkeit überprüfen zu können. Ein Korrekturfax muss vom Auftraggeber 
ausdrücklich angefordert werden. Nur bei richtiger Farbanpassung ist eine farblich richtige Umsetzung in üblichen Toleranzen gewährleistet. 

   e) Werden digital übermittelte Druckvorlagen per Datenträger an den Verlag übermittelt, werden diese nur auf besonderen Wunsch an den Auftraggeber gegen eine 
pauschale Versandgebühr von EUR 2,50 zurückgeschickt. 

   f) Der Auftraggeber hat vor einer digitalen Übermittlung von Druckvorlagen dafür Sorge zu tragen, dass die übermittelten Dateien frei von evtl. Computerviren, 
Würmern und sonstige Schadensquellen sind. Entdeckt der Verlag auf einer ihm übermittelten Datei Computerviren, wird diese Datei sofort gelöscht, ohne dass 
der Auftraggeber hieraus Ansprüche geltend machen kann. Der Verlag behält sich zudem vor, den Auftraggeber auf Schadenersatz in Anspruch zu nehmen, wenn 
durch solche durch den Auftraggeber infi ltrierten Computerviren dem Verlag Schäden entstanden sind. 

   g) Der Verlag ist nicht verpfl ichtet, die Druckunterlagen auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen. Der Verlag haftet nicht für Übertragungsfehler. 
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Inhalt:

 I. Grundlagen  Den Entscheidern in der Schüler- und Kitaverpfl egung wird ein ganzjähriger Leitfaden für Investitionen in die Hand gegeben. 
Was ist bei der Einrichtung einer neuen Schul- oder Kitaküche zu beachten? Wie können bestehende nur bedingt funktionierende 
Konzepte und Abläufe erfolgreich verändert werden? Es werden verschiedene Konzepte (Warm, Cook&Chill, Catering etc.) 
vorgestellt und in der praktischen Umsetzung begleitet. 

 II.  Reportagen &  Wir stellen Ihr Praxis- oder Anwendungsbeispiel auf max. 2 Seiten vor (vorher/nachher, Einsatz von Warenwirtschafts- und 
      Anwenderberichte  Abrechnungssystemen, moderne Gartechnik, Speisentransport, Spültechnik und Hygieneprodukte, Einrichtung einer  Schulmensa 

oder Kita, Kalkulationen des Wareneinsatzes, Catering etc.) 
Ihr Beispiel umfasst 8.000 – 10.000 Zeichen und wird durch aussagekräftige Bilder (Fotos, Grafi ken) sowie Tabellen ergänzt. 
Empfehlenswert ist auch ein kurzes Statement des Betreibers.

 III. Firmenprofi le Eine wichtige Informationsquelle für die Leser ist der ergänzende Serviceteil mit ausführlichen Firmenprofi len der Anbieter.
Die Firmenprofi le (Gestaltung obliegt dem Verlag) beinhalten auf 1/2 Seite 4-c im Hochformat:
– alle Kommunikationsangaben
– Geschäftsführung
– Gründungsjahr
– Beschäftigtenzahl und Jahresumsatz
– Kernkompetenzen
– Produkte und Dienstleistungen
– Ansprechpartner
– Referenzen

 IV. Termine & Fakten Erscheinungstermin:  September 2012  Grundpaket bestehend aus: 
Anzeigenschluss:  24.07.2012  – Praxisbeispiel 2 Seiten
Druckunterlagen:  31.07.2012  – Firmenprofi l 1/2 Seite
Redaktionstermin:  02.07.2012  – Online Firmenprofi l 1 Jahr abrufbar
   – 5 Belegexemplare
   Paketkosten: 2.600,00 €*

  * Vorteil für den Anzeigenkunden: kostenfreies Grundpaket bei Schaltung ab einer 1/2 Seite 4-c
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